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8. April 2020 

RdSchr.-LJA Nr. 29/2020 

An die Träger von Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz 

Kreisverwaltungen, Verwaltungen  
der kreisfreien Städte und  
Verwaltungen der kreisangehörigen Städte 
mit eigenem Jugendamt 
im Land Rheinland-Pfalz 

nachrichtlich: 

Städtetag Rheinland-Pfalz 
Freiherr-vom-Stein-Haus 
Deutschhausplatz 1 
55116 Mainz 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Deutschhausplatz 1 
55116 Mainz 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Deutschhausplatz 1 
55116 Mainz 

LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege  
in Rheinland-Pfalz e.V. 
Löwenhofstr. 5 
55116 Mainz 

Katholisches Büro Mainz 
Saarstraße 1 
55122 Mainz 

Beauftragter der Evangelischen Kirchen 
im Lande Rheinland-Pfalz 
Große Bleiche 47 
55116 Mainz 

Ministerium für Bildung 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 

Mein Aktenzeichen 
LJA Nr. 29/2020 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
 
  

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
 
Kita-Rundschreiben@lsjv.rlp.de 

Telefon / Fax 
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Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukos-
ten von Kindertagesstätten vom 5. September 2018 
Verschiebung der Stichtage 2020 zur Vorlage der Prioritätenlisten 
sowie Bekanntgabe der Fristverlängerungen des Investitionsprogramms „Kin-
derbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Maßnahmen zur Bekämpfung der Infektionen mit dem Corona-Virus haben Auswir-
kungen auf alle Lebensbereiche. Auch die Bearbeitung der Vorgänge über die Investi-
tionskosten in Kindertagesstätten kann deshalb nicht wie gewohnt erfolgen. Um die 
Betroffenen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, werden verschiedene 
Maßnahmen getroffen, über die Sie mit diesem Rundschreiben informiert werden.  

Verschiebung der Stichtage 2020 

Aufgrund der aktuellen Situation und den damit einhergehenden großen Herausforde-
rungen, denen sich die Kommunen, die Jugendämter sowie die Träger der Kinderta-
gesstätten in Rheinland-Pfalz täglich stellen, werden die beiden Stichtage zur Antrag-
stellung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung über die 
Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten vom 5. Sep-
tember 2018 (9501/04 03/15) gemäß Ziffer 2.2.6 für das Jahr 2020 wie folgt verscho-
ben: 

Der Stichtag 15. April wird im Jahr 2020 um drei Monate auf den 15. Juli 2020 
verschoben. 

Der Stichtag 15. Oktober wird im Jahr 2020 um eineinhalb Monate auf den  
1. Dezember 2020 verschoben. 

Die Verschiebungen sollen einen möglichst großen Handlungsspielraum schaffen, um 
die geplanten Antragsstellungen weiter verfolgen zu können. 

Fristverlängerungen zum Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ 2017-2020 (KitaFinHG) 

Der Bund ist dem Wunsch der Länder und Kommunen, der auch über einen entspre-
chenden Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) geäußert 
wurde, nachgekommen und hat Änderungen im Gesetz über Finanzhilfen des Bundes 
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zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2403, 2407 (kurz: KitaFinHG)) beschlossen.  

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes 
zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und des Kinderbetreuungsfinanzierungs-
gesetzes (noch nicht im BGBl. verkündet) werden die Fristen im 4. Investitionspro-
gramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017 – 2020 verlängert. Dies wirkt sich wie 
folgt aus: 

Die Frist zum Abschluss der geförderten Investitionen verlängert sich um ein 
Jahr bis zum (spätestens) 31. Juni 2023 (vgl. § 22 Absatz 2 KitaFinHG). 

Entsprechend wurde auch die Frist zum Mittelabruf um ein Jahr auf den 31. De-
zember 2023 verlängert. 

Für Maßnahmen, die aus dem 4. Investitionsprogramm gefördert wurden, kann ein An-
trag auf Fristverlängerung beim zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung gestellt werden, sollte sich der Fertigstellungstermin der Maßnahme über den 
im Bewilligungsbescheid festgelegten Termin hinaus verzögern.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Birgit Zeller 
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